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Hinweispflicht 
Gewinnspiel über FRISTO-App 

2026 FRISTO SE 

Hinweispflicht nach Art. 13 / 14 der EU-DSGVO 
Gewinnspiel über FRISTO-App 

Angaben zum Verantwortlichen 

Verantwortlicher  
gemäß Art. 4 Abs. 7 EU-DSGVO 

FRISTO SE  
Wolfgang-Brügel-Straße 1  
86807 Buchloe  

Datenschutzbeauftragte(r) Mirko Tasch 
datenschutz@fristo.de 

 

Zweck und Rechtsgrundlage 

Zweck der Verarbeitung 

Durchführung eines Gewinnspiels über die App durch 
Kauf bestimmter Artikel bzw. durch einen allgemeinen 
Einkauf. Teilnehmer müssen sich dabei aktiv zum 
Gewinnspiel anmelden. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1a – Einwilligung 

Herkunft der Daten (Art. 14 relevant) Erhoben beim Betroffen bzw. durch die eingegebenen 
Daten in der App 

Datenkategorien, betroffene Personengruppen, Empfänger, Auslandstransfer 

Datenkategorien (Art. 14 relevant) Personendaten, Kontaktdaten, Einkaufsdaten, 
Gewinnspielteilnahme 

Betroffene Personengruppen Teilnehmer 

Empfänger von Daten (Art. 14 relevant): Geschäftsführung, Marketing 

Auslandstransfer 

Es findet in der Regel kein Transfer von Daten außerhalb 
der EU statt. Bei Registrierung über die Webseite 
können ggf. personenbezogene Daten  
in Drittstaaten transferiert werden. In diesen Fällen 
sind entsprechende Garantien bzw. vertragliche  
Regelungen vorhanden. 
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Zusätzliche Informationen 

Dauer der Speicherung 
Eine Löschung erfolgt nach Auswertung und Ermittlung 
der Gewinner. Spätestens nach 3 Jahren um ggf. die 
eigenen Rechtsansprüche verteidigen zu können. 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung und 
Datenübertragbarkeit 

Sie haben jederzeit das Recht Ihre Betroffenenrechte 
gegenüber dem Verantwortlichen wahrzunehmen. 

Recht auf Widerspruch/Widerruf 

Sie können jederzeit der Verarbeitung Ihrer Daten 
widersprechen bzw. bei einer Einwilligung diese 
widerrufen. Bitte senden Sie eine E-Mail an: 
betroffenenrechte@fristo.de 

Beschwerderecht bei einer 
Aufsichtsbehörde 

Sie haben jederzeit das Recht eine Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz einzureichen. 

Mögliche Folgen der Nicht-Bereitstellung 
der Daten. 

Die Nicht-Bereitstellung kann dazu führen, dass Sie nicht 
am Gewinnspiel teilnehmen können. 

Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung, einschließlich 
Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1, 4: 

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung 
sowie Profiling statt. 

 


